




 

 

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in 
Schleswig-Holstein 
 
 
 
 
1. Zielsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 
 
Bundesweit entwickelt sich die Investitionstätigkeit der Gemeinden und 
Gemeindeverbände seit dem Jahr 2013 insgesamt positiv. Träger dieser 
Investitionen sind allerdings in der Hauptsache finanzstarke Kommunen. 
Finanzschwache Kommunen können erforderliche Investitionen häufig nicht 
finanzieren. Damit einher geht die Gefahr einer weiteren Verfestigung der 
Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen strukturstarken und 
strukturschwachen Kommunen und Regionen. 
 

Im Interesse eines Ausgleichs der Wirtschaftskraft im Bundesgebiet stellt der Bund 
im Rahmen des zum 1. Juli 2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Förderung von 
Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – 
KInvFG) 3,5 Mrd. Euro zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher 
Kommunen zur Verfügung. Auf das Land Schleswig-Holstein entfallen hiervon rund 
99,5 Mio. Euro, was einem Anteil von etwa 2,8 Prozent entspricht. Die Mittel sollen 
gezielt finanzschwachen Kommunen zu Gute kommen, um deren Investitionskraft zu 
stärken. Die Definition des Begriffs der Finanzschwäche obliegt dabei den Ländern. 
 

 
2. Definition des Begriffs der Finanzschwäche 
 
Ob eine Kommune in Schleswig-Holstein im Sinne des KInvFG als finanzschwach 
gilt, richtet sich nach den Kriterien Konsolidierungshilfen und 
Fehlbetragszuweisungen. So gelten als finanzschwach diejenigen Kommunen, die 
die Voraussetzungen des § 11 Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in 
Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) erfüllen und sich in Verträgen 
mit dem Land Schleswig-Holstein unter strengen Auflagen zur Konsolidierung ihrer 
Haushalte verpflichtet haben.  
 

Ferner gelten sowohl diejenigen Kommunen als finanzschwach, die im Jahr vor 
Inkrafttreten des KInvFG (1. Juli 2015) und insgesamt in mindestens vier der 
vorhergehenden fünf Jahre (Zeitraum 2010 bis 2014) vom Land 
Fehlbetragszuweisungen nach § 12 Abs. 3 FAG erhalten haben, als auch diejenigen 
Kommunen, die in den Jahren 2012 bis 2014 durchgehend Empfänger von 
Fehlbetragszuweisungen gemäß § 12 Abs. 3 FAG waren. 
 

Unter Zugrundelegung der genannten Kriterien partizipieren 47 Kommunen an den 
vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln, darunter acht Kreise, alle vier kreisfreien 
Städte, 22 kreisangehörige Städte sowie 13 kreisangehörige Gemeinden (Anlage 1) 
 
 
3. Förderbereiche 
 
Als mögliche Förderbereiche benennt der Bund im KInvFG Investitionen mit 
Schwerpunkt Infrastruktur (Energetische Sanierungsmaßnahmen, Lärmbekämpfung 



 

 

insbesondere bei Straßen, Luftreinhaltung, städtebauliche Maßnahmen, 
Krankenhäuser, Informationstechnologie) und mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur. 
Während im Schulbereich die Förderfähigkeit von Investitionen auf Maßnahmen der 
Energetischen Sanierung begrenzt ist, gilt diese Eingrenzung nicht für Investitionen 
in die frühkindliche Infrastruktur. Hintergrund dieser Differenzierung und der Vorgabe 
der Förderbereiche insgesamt ist, dass der Bund die Kommunen nur in solchen 
Bereichen fördern darf, in denen er eine Gesetzgebungskompetenz besitzt. Die 
Landesregierung hat sich bei der Schwerpunktsetzung für die Förderungen von 
Investitionen in die Bildungsinfrastruktur entschieden. Partizipierende Kommunen 
erhalten demnach Zuwendungen  für Investitionen in die energetische Sanierung von 
Einrichtungen der Schulinfrastruktur (Förderbereich gemäß § 3 Ziff. 2. Buchst. b) 
KInvFG) und für Investitionen in Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur 
(Förderbereich gemäß § 3 Ziff. 2. Buchst. a) KInvFG).  
 

Von den auf das Land entfallenden Mitteln werden – nach einem mit den Kommunen 
verabredeten Vorwegabzug in Höhe von 3,5 Mio. Euro für Investitionsmaßnahmen in 
der Verwaltungsakademie Bordesholm – 80 v.H. für den Förderbereich 
Schulinfrastruktur und 20 v.H. für den Förderbereich frühkindliche Infrastruktur 
verwendet. Im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur ist eine 
Aufteilung zwischen freien und kommunalen Trägern im Verhältnis 50:50 
vorgesehen. Für jeden der beiden v.g. Förderbereiche sind für die als finanzschwach 
im Sinne der Ziff. 2. definierten Kommunen Budgets errechnet worden (s.a. Ziff. 3.1. 
und 3.2.). Auf diese Weise wird das sog. Windhundprinzip ausgeschlossen und ein 
Höchstmaß an Planungssicherheit erzeugt, da jede begünstigte Kommune die auf 
sie entfallenden Mittel je Förderbereich kennt und in diesem Rahmen ohne unnötigen 
Zeitdruck ihre Maßnahmen planen kann. Dies v.a. vor dem Hintergrund, dass der 
Förderzeitraum in Kürze um zwei Jahre bis Ende 2020 verlängert wird (s. Ziff. 5.). 
 
 
3.1. Förderbereich energetische Sanierung von Einrichtungen der 

Schulinfrastruktur gemäß § 3 Ziff. 2. Buchst. b) KInvFG 
 
Aufteilung der Mittel auf die antragsberechtigten Kommunen  
 

Grundsätzlich erhält jeder antragsberechtigte Schulträger ein Budget im Verhältnis zu 
seiner Schülerzahl. Das führt allerdings bei sehr kleinen Schulen (z. B. den 
Halligschulen) zu unzweckmäßig kleinen Beträgen, weshalb ein Mindestbudget von 
50.000 Euro vorgesehen ist. Die Anteile der anderen Berechtigten verringern sich 
dadurch entsprechend, was für diese aber nur zu geringfügigen Absenkungen des 
jeweiligen Budgets führt. Die möglichen Förderbeträge pro Schulträger ergeben sich 
aus der Anlage zur Förderrichtlinie des Ministeriums für Schule und Berufsbildung 
vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. Schl.-H. 2015 S. 1189) (Anlage 2). 
 
Besonderheit Schulverbände und Ämter  
 

Da das KInvFG auf die Investitionen finanzschwacher Kommunen abstellt, war die 
Frage zu klären, wie mit der in Schleswig-Holstein häufig vorzufindenden 
Trägerschaft von Schulverbänden und Ämtern umzugehen ist, bei denen nicht der 
Träger selbst, sondern nur einzelne Mitglieder als finanzschwach gelten. Die 
Förderrichtlinie sieht für diese Fälle vor, dass Schulverbände oder Ämter als 
Schulträger zwar ebenfalls eine Förderung erhalten können, dieses aber nur unter 
der Voraussetzung, dass eine Mitgliedsgemeinde zu dem Kreis der 
antragsberechtigten Kommunen gehört und die Schule in dieser Gemeinde einen 



 

 

Standort (Haupt- oder Nebenstelle) hat. Hintergrund hierfür ist, dass die Standorte 
der Schule in der Regel dadurch entstanden sind, dass die größte Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern auch aus diesen Gemeinden stammt. Unter 
Zugrundelegung dieser Kriterien partizipieren 21 Schulverbände und ein Amt von 
insgesamt 135 Schulverbänden / Ämtern als Schulträger an der Förderung. 
 
Gegenstand der Förderung: Energetische Sanierung  
 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen muss sich die Förderung des Bundes bei der 
Schulinfrastruktur auf energetische Sanierung und Optimierung beziehen. 
Förderfähig sind bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Durch den 
Verweis auf die Anforderungen der Verordnung über energiesparenden 
Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparverordnung – EnEV) soll eine möglichst einfache Lösung 
gewährleistet werden. Damit möglichst viele Maßnahmen förderfähig sind, reicht es 
aus, dass die energetische Sanierung für die Gesamtmaßnahme prägend ist, damit 
aber andere Anteile enthalten kann. Im Rahmen der wärmedämmtechnischen und 
energetischen Sanierung des Objektes wird die Prüfung eines hohen energetischen 
Sanierungsstandards (20-30 % besser gegenüber den Vorgaben der EnEV) und 
einer Erneuerung der Heizungsanlage mit dem Ziel der Energiekosteneinsparung 
empfohlen. Unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes sollte  eine möglichst CO2-
arme Wärmeversorgung, vorrangig durch bzw. unter Einbindung von Erneuerbaren 
Energien, realisiert werden. Eine abgestufte Empfehlungs- und Kriterienliste (die vom 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
erarbeitet wurde) wird dem Antragsteller als Hilfestellung angeboten. 
 
Bestandssanierung oder Neubau 
 

Unter bestimmten, vom Bundesministerium der Finanzen definierten 
Voraussetzungen kann auch ein Ersatzneubau förderfähig sein, nämlich dann, wenn: 
 

 Die energetische Sanierung das Ziel der Ersatzmaßnahme ist. 
 

 Unter strikter Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
ein Ersatzneubau bei Gesamtbetrachtung nachweislich günstiger ist als eine 
Bestandssanierung zum Zwecke der energetischen Sanierung. 

 

 Der Ersatzneubau ersetzt nach Art und Funktion den Bestandsbau und darf 
dessen räumliche Kapazität nicht wesentlich übersteigen. 

 

 Die Förderfähigkeit ist allein auf das Gebäude beschränkt. Ausstattungs- und 
Einrichtungsgegenstände sowie technische Geräte, die beispielsweise einen 
Schulbetrieb ermöglichen, sind nicht förderfähig. 

 
Aktueller Stand der Umsetzung 
 

Per 7. Juli 2016 wurden 16 Zuwendungsbescheide für sechs Schulträger mit einem 
Gesamtvolumen von rd. 6,9 Mio. Euro erlassen. Drei Anträge dreier weiterer 
Schulträger mit einem Antragsvolumen von insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro befinden sich 
derzeit in der Bearbeitung. Da der weit überwiegende Teil der bewilligten 
Maßnahmen während der schulfreien Zeit umgesetzt werden wird, ist es bislang 
noch nicht zur Auszahlung von Bundesmitteln gekommen. Die Einzelheiten sind der 
Anlage 3 zu entnehmen. 
 
 



 

 

 
3.2  Förderbereich Investitionen in Einrichtungen der frühkindlichen 

Infrastruktur gemäß § 3 Ziff. 2. Buchst. a) KInvFG 
 
Aufteilung der Mittel auf die antragsberechtigten Kommunen  
 

Die Aufteilung der Fördermittel auf die antragsberechtigten Kommunen ergibt sich 
aus der Anlage zur vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung am 14. Oktober 2015 erlassenen Förderrichtlinie (Amtsbl. Schl.-H. 
2015 S. 1194) (Anlage 4). Demnach ist vorgesehen, jeder antragsberechtigten 
Kommune, in deren Gemeinde eine Kindertageseinrichtung belegen ist, zunächst 
einen Grundförderbetrag in Höhe von 50.000 Euro zuzusprechen. Hinzu kommen 
weitere Mittel, die jeder Kommune entsprechend ihrer Kinderzahl zugewiesen 
werden. So sollen auch gerade die kleinen Gemeinden mit geringer Kinderzahl die 
Chance erhalten, Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können. 
  
Grundsätze der Förderung 
 

Für die Ertüchtigung der Gebäude oder auch für Ersatzbauten können Fördermittel 
bis zur Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten gewährt werden. 
Damit sollen finanzschwache Kommunen in die Lage versetzt werden, eine langfristig 
gesicherte Infrastruktur an Kindertagesbetreuung vorzuhalten. Sie werden somit in 
hohem Maße unterstützt, den Rechtsanspruch auf einen Krippen- oder 
Kindergartenplatz erfüllen zu können. Bislang haben Bund und Land fast 
ausnahmslos in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert. Dies war erforderlich, 
da zusätzliche Plätze aufgrund der hohen Nachfrage benötigt wurden. Allerdings 
konnten bisher keine notwendigen Sanierungen von Altgebäuden unterstützt werden. 
Insofern können mit dem neuen Programm nun bestehende 
Kindertageseinrichtungen, die gebäudetechnisch auf einen neuen Stand gebracht 
werden müssen, finanziell gefördert werden. Sollte eine Sanierung von Gebäuden 
nicht wirtschaftlich sein, wird die Möglichkeit eines Ersatzbaus eröffnet. So sollen 
bereits vorhandene Betreuungsplätze erhalten und die kommunalen Haushalte 
langfristig entlastet werden. Eine Investition in die Bausubstanz verspricht geringere 
Betriebskosten. 
  
Aufteilung der Fördermittel auf freie und öffentliche Träger 
 

Die zur Verfügung stehenden Mittel für die frühkindliche Infrastruktur werden  im 
Verhältnis von 50:50 für öffentliche Träger und freie Träger eingesetzt. Dies erscheint 
eine tragbare Aufteilung, um auch die freien Träger an dem Förderprogramm 
partizipieren zu lassen. 80% der Kita befinden sich in freier Trägerschaft ab. Die 
Kommunen sind daher bei der Vorhaltung von Betreuungsplätzen auf die Angebote 
der freien Träger angewiesen. Sollte im Laufe des Verfahrens die avisierte Aufteilung 
der Fördermittel nicht erfüllt werden können, können ab 2017 Umschichtungen 
vorgenommen werden. Denn die Mittel sollen dort hinfließen, wo auch die 
tatsächlichen Bedarfe sind. 
 
Aktueller Stand der Umsetzung 
 

Per 7. Juli 2016 wurden 12 Zuwendungsbescheide für sechs Kommunen mit einem 
Gesamtvolumen von rd. 2,0 Mio. Euro erlassen. Fünf Anträge dreier Kommunen mit 
einem Antragsvolumen von insgesamt rd. 1,2 Mio. Euro befinden sich derzeit in der 
Bearbeitung. Zur Auszahlung von Bundesmitteln ist es bislang noch nicht 



 

 

gekommen. Die Einzelheiten, insbesondere die Aufteilung auf freie und öffentliche 
Träger, sind der Anlage 5 zu entnehmen. 
 
 

3.3. Förderung von Sanierungsmaßnahmen an der Verwaltungsakademie in 
Bordesholm 

 
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag und Schleswig-Holsteinischer Landkreistag 
sind am 1. Juli 2015 an das Finanzministerium herangetreten und haben um Prüfung 
gebeten, ob Sanierungsmaßnahmen, die an der Verwaltungsakademie in 
Bordesholm (VAB) erforderlich sind, nach dem KInvFG gefördert werden können. 
 

Die Verwaltungsakademie in Bordesholm wird vom Ausbildungszentrum für 
Verwaltung als eine zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtung des öffentlichen 
Dienstes in Schleswig-Holstein genutzt. Im Wesentlichen finden dort die Lehrgänge 
und Prüfungen für Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes 
(Verwaltungsfachangestellte und Beamtenausbildung in der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt), die Weiterbildung der Angestellten (Angestelltenlehrgang I 
und II, Qualifizierungslehrgang I Land) sowie die Fortbildungsveranstaltungen von 
KOMMA statt. Für einen wesentlichen Teil der Ausbildung besteht grundsätzlich eine 
Internatspflicht. 
 

Der Gebäudekomplex der VAB wird vom Verein zur Unterhaltung der Schleswig-
Holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.V. unterhalten. Mitglieder des 
Schulvereins sind die vier kreisfreien Städte sowie der Schleswig-Holsteinische 
Landkreistag, der Städtebund Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische 
Gemeindetag. Der Schulverein stellt dem Ausbildungszentrum für Verwaltung die 
Ausbildungseinrichtung in Bordesholm für den Betrieb der VAB zur Verfügung. Damit 
wird die Verwaltungsakademie – teilweise vermittelt über die Kommunalen 
Landesverbände, teilweise unmittelbar – zu 100 % von Gemeinden / 
Gemeindeverbänden getragen. Alle als finanzschwach im Sinne des KInvFG 
definierten Kommunen gehören unmittelbar oder mittelbar zu den Trägern der VAB. 
 

Die Kosten des Schulvereins werden über eine Umlage bei den Mitgliedern getragen, 
die sich auf alle Städte, Gemeinden und Kreise auswirkt. Gemessen an den 
Umlagegewichten tragen die als finanzschwach eingestuften kreisfreien Städte 30,92 
%. Gemeinsam mit den überwiegend als finanzschwach eingestuften Kreisen ergibt 
sich ein Umlagegewicht von 53,14 %. 
 

Die Verwaltungsakademie besteht aus zwei Gebäudekomplexen: Dem in den 1960er 
Jahren errichteten sogenannten Varielbau und dem 1993 fertiggestellten Neubau. 
Nach eingehender Prüfung in den vergangenen Monaten unter Einbeziehung von 
Bausachverständigen aus Kommunalverwaltungen ist der Schulverein zum Ergebnis 
gekommen, dass der Varielbau durch einen Neubau ersetzt werden muss. Die 
Gründe liegen überwiegend im technischen und energetischen Zustand des 
Gebäudes, der u.a. folgende Maßnahmen notwendig machen würde:  

- Komplette Erneuerung des Flachdaches zur Beseitigung festgestellter 
Undichtigkeiten  

- Umfassende Erneuerung aller Fenster  
- Erneuerung der Fassadenverkleidung und vollständige Dämmung der 

Fassade  
- Austausch der vorhandenen Heizkörper  
- Erneuerung aller sanitären Objekte  



 

 

- Austausch der vorhandenen Versorgungsleitungen.  
 

Auch im Hauptgebäude stehen Erneuerungsmaßnahmen an, die zum erheblichen 
Teil die Energieeffizienz betreffen:  

- Erneuerungen im Rahmen der Haustechnik (insbesondere Pumpen / 
Schaltschränke)  

- Dichtung der Dachfensterflächen  
- Erneuerung von Großgeräten im Kantinenbereich  
- Erneuerung der noch ausstehenden Brandmeldelinien  
- Erneuerung der Hebeanlagen im Kellerbereich  
- Erneuerung der Grundwasserpumpe  
- Neue Verteilerköpfe für die Fußbodenheizung in den Sanitärbereichen  
- Erneuerung der Schließanlage  
- Erneuerung des Warmwasseraufbereiters  
- Installation einer neuen Gaswarmanlage.  

 

Der Schulverein hat ermittelt, dass für die anstehenden Investitionen für den Neubau 
und die Erneuerungen im Bestand eine Summe von bis zu 6,0 Mio. Euro benötigt 
wird. Eine Förderung der beschriebenen Maßnahmen über das KInvFG käme über 
die Förderbereiche gemäß § 3 Satz 1 Ziff. 2 Buchst. c) KInvFG (Energetische 
Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung) bzw. § 
3 Satz 1 Ziff. 2 Buchst. d) KInvFG (Modernisierung von überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten) in Betracht. Die genauen Voraussetzungen werden aktuell im 
Zusammenwirken zwischen dem Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten, das die Rechtsaufsicht über das Ausbildungszentrum für 
Verwaltung ausübt, dem Finanzministerium und der VAB geprüft. 
 

Unter der Annahme, dass sämtliche o.g. Maßnahmen nach dem KInvFG förderfähig 
sind, muss – um den Maßgaben des Gesetzes Folge zu leisten – für die Bemessung 
der zuwendungsfähigen Gesamtkosten und mithin der maximal möglichen Förderung 
das Umlagegewicht der beteiligten, als finanzschwach definierten Kommunen zu 
Grunde gelegt werden (53,14 %). Bei einem geschätzten Gesamtvolumen von 6,0 
Mio. Euro entspräche dies rd. 3,2 Mio. Euro, wovon die partizipierenden Kommunen 
einen Anteil von 10 % kozufinanzieren hätten. Die Kofinanzierung soll dabei aus 
Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds (KIF) sichergestellt werden. Um für eine 
Förderung aus Mitteln des KInvFG vorbereitet zu sein, wurde vom Anteil Schleswig-
Holsteins ein Vorwegabzug von 3,5 Mio. Euro vorgenommen. 
 
 
4. Verwaltungsmäßige Umsetzung des Programms 
 
Die Durchführung und Umsetzung des Förderprogramms ist bei der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB SH) verortet, mit der ein Aufgabenübertragungsvertrag 
geschlossen wurde und die hierfür eine Gesamtgebühr in Höhe von 775.000 Euro für 
den Zeitraum 2015 bis 2019 erhält. Zu den wahrzunehmenden Aufgaben gehören 
insbesondere: 
 

 Erstellung und Pflege von Antrags- und Verwendungsnachweisformularen, 
 

 Erfassung und Speicherung der Daten für die Begleitung, Bewertung, 
Finanzverwaltung und Prüfung der geförderten Vorhaben, 

 

 Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge, Prüfung auf Vollständigkeit, 
Anlegen und Führen der Förderakten, 

 



 

 

 Erarbeitung der Bescheidformulare, 
 

 Erteilung der Bewilligungsbescheide auf Basis der festgelegten Budgets und 
der Förderrichtlinien, 

 

 Auszahlung der bewilligten Mittel gemäß den Förderrichtlinien, 
 

 Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der bewilligten Mittel, 
 

 Rückforderung und Verzinsung der ausgezahlten Mittel bei nicht 
zweckentsprechender Verwendung, 

 

 Berichtspflichten gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Ausführung des 
KInvFG, 

 

 Bewirtschaftung der Bundesmittel. 
 

Die operative Umsetzung des Programms begann mit dem 15. Dezember 2015, d.h. 
seit diesem Tag ist es den berechtigten Kommunen möglich, bei der IB SH Anträge 
zu stellen. 
 
 
5. Verlängerung des Förderzeitraums 
 
Dem länderseitig geäußerten Wunsch entsprechend hat die Bundesregierung die 
Verlängerung des Förderzeitraumes nach dem KInvFG um zwei Jahre bis zum 31. 
Dezember 2020 initiiert und in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Nach 
dem Bundestag hat am 8. Juli 2016 auch der Bundesrat mit den Stimmen Schleswig-
Holsteins der entsprechenden Änderung des KInvFG zugestimmt. Die erforderlichen 
Anpassungen der Förderrichtlinien und des Aufgabenübertragungsvertrages werden 
nach Inkrafttreten der Rechtsänderung zwischen dem Finanzministerium, den 
beteiligten Ressorts und der IB SH abgestimmt. 
 



 

 

Anlage 1 
 

Finanzschwäche im Sinne des Kommunalinvestitionsför derungsgesetzes 
 
Als finanzschwach im Sinne des Gesetzes zur Förderung von Investitionen 
finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) 
gelten gemäß Beschluss der Landesregierung vom 14. Juli 2015 Kommunen, 
 

• die Voraussetzungen des § 11 Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich 
in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) erfüllen und sich in 
Verträgen mit dem Land Schleswig-Holstein unter strengen Auflagen zur 
Konsolidierung ihrer Haushalte verpflichtet haben oder 

• die im vergangenen Jahr und insgesamt in mindestens vier der letzten fünf 
Jahre (Zeitraum 2010 bis 2014) Fehlbetragszuweisungen nach § 12 Abs. 3 
Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein 
(Finanzausgleichsgesetz – FAG) erhalten haben oder  

• die in den vergangenen drei Jahren (Zeitraum 2012 bis 2014) durchgehend 
Fehlbetragszuweisungen nach § 12 Abs. 3 FAG erhalten haben. 

 

Diese Voraussetzungen erfüllten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des KInvFG am 1. 
Juli 2015 die folgenden Kommunen: 
 
Kreise: 
Dithmarschen 
Herzogtum Lauenburg 
Nordfriesland 
Ostholstein 
Pinneberg 
Plön 
Schleswig-Flensburg 
Steinburg 
 
Kreisfreie Städte: 
Flensburg 
Kiel 
Lübeck 
Neumünster 
 
Im Kreis Dithmarschen die Gemeinden: 
Albersdorf 
Brünsbüttel (Stadt) 
Büsum 
Heide (Stadt) 
Marne (Stadt) 
Meldorf (Stadt) 
Nordhastedt 
Wesselburen (Stadt) 
 
Im Kreis Herzogtum Lauenburg die Gemeinden: 
Lauenburg/Elbe (Stadt) 
Schwarzenbek (Stadt) 
 



 

 

Im Kreis Nordfriesland die Gemeinden: 
Friedrichstadt (Stadt) 
Garding (Stadt) 
Hallig Hooge 
Hattstedt 
Langeneß 
Nordstrand 
Pellworm 
Schwabstedt 
Tönning (Stadt) 
Wittdün auf Amrum 
 
Im Kreis Ostholstein die Gemeinde: 
Kasseedorf 
 
Im Kreis Pinneberg die Gemeinden: 
Elmshorn (Stadt) 
Pinneberg (Stadt) 
Uetersen (Stadt) 
 
Im Kreis Plön die Gemeinde: 
Plön (Stadt) 
Preetz (Stadt) 
 
Im Kreis Schleswig-Flensburg die Gemeinden: 
Glücksburg (Stadt) 
Kappeln (Stadt) 
Schleswig (Stadt) 
 
Im Kreis Segeberg die Gemeinden: 
Bad Bramstedt (Stadt) 
Bad Segeberg (Stadt) 
Trappenkamp 
 
Im Kreis Steinburg die Gemeinden: 
Itzehoe (Stadt) 
Lägerdorf 
Wilster (Stadt) 
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